
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umweltbezogene Informationen 

Stadt Mainz 
 

  

 
 
Bebauungsplan  
"An der Wiese (E 68)" 



Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar: 
 
Informationen zu den Schutzgütern: Menschen, insbesondere die menschliche 
Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft, Kultur- und Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern. 
 
Im Einzelnen liegen vor: 
 
A.  Umweltbericht (inklusive Baumkartierung) 

(Büro Böhm + Frasch GmbH; Stand 03/2023) 
(Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Artenschutzmaßnahmen, Immissionsschutz, 
Mensch und menschliche Gesundheit, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter, Bäume -und Grünstrukturen) 

 
B.  Gutachten 
 

 Umwelttechnischer Untersuchungsbericht, Untersuchung des Radonpotentials 
(Bodenmechanisches Labor Gumm; Stand 06/2020) 
(Radonmessungen, Bodenaufbau, Bodenproben, Bodenverunreinigungen, 
Geologie, Grundwasser) 

 

 Artenschutzgutachten  

(BG Natur, Stand 12/2022) 

(Säugetiere, Fledermäuse, Avifauna, Reptilien, Artenschutzrechtliche Prüfung) 
 

 Fachbeitrag Entwässerung  

(Ingenieurbüro Helmut Kläs, Stand 01/2022) 

(Schmutzwasser, Regenwasser, Starkregenvorsorge, Oberflächenwasser, 
Versickerung) 

 
C.  Schreiben, Expertisen und Stellungnahmen 
 

1. Schreiben des 67-Grün- und Umweltamtes vom 24.09.2018 
(Natur-, Arten- und Landschaftsschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Wärme 
- und Energieversorgung, Altlasten, Bodenschutz, Radon, Gewässerschutz, 
Niederschlagswasser) 

 
2. Schreiben des 67-Grün- und Umweltamtes vom 25.03.2020 

(Wasserwirtschaft, Gewässer-und Bodenschutz, Grünordnung, Radon, Natur-, 
Arten- und Landschaftsschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Wärme - und 
Energieversorgung) 

 
3. Schreiben des 67-Grün- und Umweltamtes vom 21.01.2021 

(Wasserwirtschaft -Hochwasserschutz, Niederschlagswasser, 
Bodenschutz/Altlastenverdacht, Radon, Bäume) 
 

4. Schreiben des Bauern- und Winzervereins vom 20.09.2018 
(Grünfläche) 
 



5. Schreiben des Landesamtes für Geologie und Bergbau vom 21.09.2018 
(Boden, Baugrund, Radon) 
 

6. Schreiben des Landesamtes für Geologie und Bergbau vom 12.03.2020 
(Boden, Baugrund, Radon) 
 

7. Schreiben der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vom 14.09.2018 
(Landwirtschaftliche Nutzflächen, Ausgleichsmaßnahmen, Lärmemissionen) 
 

8. Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 01.10.2018 
(Wasserwirtschaft, Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung, Bodenschutz) 
 

9. Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 14.02.2020 
(Wasserwirtschaft, Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung, Bodenschutz) 
 

10. Schreiben des Wirtschaftsbetriebes Mainz AöR vom 18.09.2018 
(Niederschlagswasser, Versickerung, Schmutzwasser) 
 

11. Schreiben des Landesbetriebs Mobilität vom 26.02.2020 
(Lärmschutz) 

 
D.  Schreiben aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung:  
 

1. Schreiben /Eingaben aus der Bürgerbeteiligung vom 05.12.2018 
(Lärmbelastung durch Tiefgarage, Spielplatz) 
 

2. Schreiben aus der Bürgerbeteiligung vom 15.05.2020 
(Biotope, diverse Tierarten, Baumbestand) 

 
 
Hinweis: 
 
Der Umweltbericht ist gesonderter Teil der Beschlussvorlage und wird öffentlich ausgelegt; 
er ist nicht nochmals als Anlage beigefügt. Schreiben, Expertisen und Stellungnahmen 
sind hingegen als Anlage beigefügt und nehmen ebenfalls an der öffentlichen Auslegung 
teil. 
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E 68_Konzept der Wohnbau _Telko am 07.01.2021
Martina Bauer   An: Florina Lacherbauer 22.01.2021 12:10
Kopie: Ralf Groh, Christoph Reinhard, Joachim Kelker

Von: Martina Bauer/Amt67/Mainz

An: Florina Lacherbauer/Amt61/Mainz@Mainz

Kopie: Ralf Groh/Amt61/Mainz@Mainz, Christoph Reinhard/Amt67/Mainz@Mainz, Joachim 
Kelker/Amt67/Mainz@Mainz

Sehr geehrte Frau Lacherbauer,

sie baten um Rückmeldung, ob die neue Planung seitens des Amtes 67 mitgetragen wird bzw. welche 
Änderungen zu beachten sind. 

Gegenüber unserer Stellungnahme vom 25.03.2020 ergeben sich folgende Änderungen:

Wasserwirtschaft  - Hochwasserschutz
Das von der SGD Süd, Regionalstelle WAB Mainz, dem Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR und uns 
geforderte Starkregenkonzept liegt nun vor. Das Konzept weist nach, dass das bei 
Starkregenereignissen aus dem südlich angrenzenden Außengebiet anfallende Niederschlagswasser  
schadlos abgeleitet wird. Bei außergewöhnlichen Ereignissen besteht allerdings weiterhin die Gefahr  
der Überflutung des tiefliegenden Hofbereiches. Daher sollte Wohnnutzung auf dem Niveau des 
tiefliegenden Hofes ausgeschlossen werden! 
Der wasserwirtschaftliche Fachbeitrag des Ingenieurbüros Thom in der Fassung der Mail vom  
08.12.2020 wird hiermit für das weitere Verfahren freigegeben.

Umgang mit Niederschlagswasser
Den Ergebnissen der beiden Bodenuntersuchungen zufolge ist der Untergrund für die gezielte 
Versickerung von Niederschlagswasser nicht geeignet . Zum einen sind die Böden nur schlecht 
wasserdurchlässig, zum anderen steht Grundwasser bereits in geringer Tiefe an. Gegen eine 
breitflächige Versickerung z.B. über wasserdurchlässige Beläge bestehen dagegen keine Bedenken. 
Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswasser kann dennoch nicht  "ungebremst" erfolgen. Wir 
schlagen vor, zumindest einen Teil des bestehenden Staukanales zur Abflussdrosselung zu nutzen. 
Weiterhin ist eine Drosselung der Abflussspitzen von den Dachflächen erforderlich  (Dachbegrünung!). 
Der Wirtschaftsbetrieb wird für das Baugebiet noch eine maximale Einleitmenge vorgeben. 

Bodenschutz /Altlastenverdacht
Der Altlastenverdacht konnte mittlerweile ausgeräumt werden. Das Gutachten des Ingenieurbüros 
Gumm (Laufersweiler) vom 29.06.2020 hat die Ergebnisse der Untersuchung aus dem Jahr 2012 
bestätigt und den Nachweis erbracht, dass auch der Horizont 0-30 cm Tiefe unbelastet ist. In allen 
untersuchten Mischproben werden die Prüfwerte der BBodSchV für Wohngebiete und 
Kinderspielflächen unterschritten.

Radon
Im Plangebiet wurden keine signifikant erhöhten Radonkonzentrationen in der Bodenluft festgestellt  
(Gutachten Ing.-Büro Gumm, 29.06.2020). Es sind somit weder Festsetzungen noch Vorkehrungen 
hinsichtlich Radon erforderlich. 
Das Gutachten des Ingenieurbüros Gumm ist bereits geprüft und wurde für das weitere Verfahren am 
31.07.2020 freigegeben.

Bäume
Einem optimierten Baumerhalt stehen zusätzliche Baumfällungen gegenüber, die aber dem Grunde 
nach mitgetragen werden können. Das Baumgutachten ist an die neue Planung anzupassen; die bis 
dahin zum Erhalt festgesetzten Bäume sollen als neuzupflanzend im Plan dargestellt werden.

Als Grundzug der Planung war die Erhaltung der bereits vorhandenen Eingrünungen im Osten, Süden 
und Westen besonderes Anliegen unseres Amtes. 
Zumindest im  Westen bitten wir um Ergänzung der Textlichen Festsetzung analog der 
Erhaltungsfestsetzung Nr. 9.3 des "W 103". Wir bitten um Prüfung, inwieweit dies auch für die östliche 
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sowie südliche Pflanzung ermöglicht werden kann. 

Hierzu können wir uns gerne gesondert telefonisch abstimmen. 

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Martina Bauer

Landeshauptstadt Mainz 
Grün- und Umweltamt

Umweltplanung
Martina Bauer

Postfach 38 20
55028 Mainz
Geschwister-Scholl-Str. 4, Haus A
55131 Mainz

Tel 0 61 31 - 12 38 44
Fax 0 61 31 - 12 22 60
http://www.mainz.de
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